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Einleitung.
Das Patent- und das Musterrecht sowie das Waaren- 

zeichmfMarken)recht bildm die Gruppe derjenigen 
Urheberrechte, welche man als gewerbliche bezeichnet. 
Unter Urheberrecht versteht man das Recht des 
Schöpfers an dem Erzeugniß seiner geistigen Thätig- 
keit. Letztere kann sich auf verschiedenen Gebieten, dem 
literarischer:, künstlerischen oder gewerblichen, ent
falten. Unter gewerblicher Thätigkeit ist diejenige 
Thätigkeit zu verstehen, welche sich zum Ziel gesteckt 
hat, aus den rohen, ursprünglichen Erzeugnissen der 
Natur durch ihre Bearbeitung und Verarbeitung 
wirtschaftliche, dm materieüm Bedürfnissm der 
Mmschheit dimmde Güter zu schaffm. Beruht der 
Gedanke, ein solches Gut zu schaffm, auf der Fest- 
stellung einer durch Benutzung der Naturkräste hervor- 
gebrachtm eigenartigen Wirkung, so ist im Falle der 
Lösung einer solchm gestelltm Aufgabe eine Erfindung 
gegebm. Gesetzlichm Schutz erlangt die Erfindung 
erst durch ihre Anerkmnung als solche und die aus
drückliche Ertheilung eines PatmtS auf dieselbe. 
Die Lehre von den materiellm und formellm Vor
aussetzungen für die Erlangung, Aufrechthaltung 
und auch Wiederaufhebung des Patmts behandelt 
das Patentrecht.



Einlettuug IX

Ist die Idee, welche der Schaffung eines wirth- 
schastlichm Gutes zu Grunde liegt, zu geringfügig 
rmd unbedmtend, als daß sie als Erfindung im 
patentrechtlichen Sinne betrachtet und behandelt 
werdm könnte, erscheint sie aber gleichwohl eines 
Schutzes würdig, so ist hierfür erst nmerdings das 
Gebrauchsmusterrecht gesetzlich anerkannt und ge
regelt, wie später näher dargethan wird.

Liegt die Erfindung nicht sowohl auf gewerblichenr 
als vielmehr auf kunstgewerblichem Gebiete, d. h. 
soll sie mehr den Geschmack oder daS ästhetische 
Empfinden befriedige, als wirthschastliche Zwecke 
erfüllen, dann kann ihr, sofern fie in einem neue und 
eigenartigen Muster oder Modell verkörpert wird, der 
Schutz als fog. Geschmacksmuster zu theil werden. 

DaS Waarenzeichenrecht endlich hat mit dem Ur
heberrecht insofern nichts gemein, als es eine Geistes
schöpfung zu schützen weder bestimmt noch geeignet 
ist. Da aber immerhin das Waarenzeichen zum 
Unterschied der Waare des Einen von der Waare 
Anderer bienen und somit auch den Geschäftsbetrieb 
seines Inhabers kermzeichnen soll, so spielt eS im 
gewerblichen Leben eine bedeutende Rolle und ist 
auch in seiner gesetzlichen Regelung ben gewerblichen 
Urheberrechten nachgebildet.

Dem Alterthum und auch dem Mittelalter war 
der Begriff des Urheberrechts überhaupt und ins
besondere ein Schutz beffeiben unbekannt. Erst seit 
Erfindung der Buchdruckerkunst, die zunächst den
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Nachdruck der Schriftwerke und somit ihre weitere 
Verbreitung ermöglichte, konnte ein Urheberrecht an 
Schriftwerken entstehen, dem bald ein solches an 
Kunstwerken und an Erfindungen folgte.

In Deutschland entstand ein gesetzlich einheitlich 
geregelter Schutz der Urheberrechte erst infolge der 
Neubegründung des Deutschen Reichs. Nach Art. 4 
der Reichsoerfassung unterliegt der Beaufsichtigung und 
der Gesetzgebung des Reichs der Schutz des geistigen 
Eigenthums, insbesondere die Erfindungspatente.

Hierbei ist jedoch die Gesetzgebung nicht auf einmal 
und von einem einheitlichen Gedankm aus an die 
Regelung gegangen, sondern sie hat nur allmälig, je 
nach dem Andrängen der Interessen und nach der: je
weilig maßgebenden Anschauungen über eine zweck
mäßige Ausgestaltung, die einzelnen Schutzrechte 
festgestellt.

I.

Was zunächst den Patentschutz betrifft, so war ein 
solcher in den einzelnen Bundesstaaten bereits seit 
geraumer Zeit cheils im Wege der Landesgesetz
gebung, theils vermittelst einer, fteilich wenig aus- 
gebildeten Verwaltungspraxis anerkannt. Im Ge
biete des Zollvereins hatte man sogar einige 
Grundsätze vereinbart, welche für das Landesrecht 
maßgebend sein sollten. Die Frage, ob an die Stelle 
der unübersichtlichen Landesrechte ein reichsgesetzlicher 
Schutz treten solle, wurde im Reichstag im Jahre
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72 zum ersten Male Gegenstand der Erörterung 
(R.T.D. 48); diese führte unter dem 10. Mai 72 zu 
dem Ersuchn:,

baldigst eine einheitliche Patentgesetzgebung 
herbeizuführen,

jedoch ohne eine Erklärung darüber, ob dies im 
Sinne des Patentschutzes geschehn: solle (R.T.B. 
304 ff.). Inzwischen zogen Bemühungn: in den 
industriellen Kreisen eine lebhafte Agitaüon für die 
Einführung des Patentschutzes nach sich. Unter triefen 
Einflüssen sah in: Jahre 75 die preußische Regierung 
sich veranlaßt, bei dem Bundesrathe eine Vernehmung 
von Sachverständigen in Antrag zu bringen. Nach 
Beschluß des Bundesraths fand die Vernehmung im 
Spätsommer 76 statt. Ihr Ergebniß war so ent
schieden im Sirme eines ausgebildeten Patentschutzes, 
daß unverweilt der Entwurf eines Patentgesetzes 
aufgestellt, demnächst veröffentlicht, unter Beachtung 
der laut gewordenen Erinnerungen umgearbeitet und 
unter dem 24. Febr. 77 dem Reichstag vorgelegt 
wurde (R.T.D. 8). In den von einem schriftlichen 
Kommissionsberichte (RTD- 144) begleiteten Ver
haftungen erhielt der Entwurf, unter vielfachen 
Abänderungen in Einzelheiten, die Zustimmung deS 
Reichstags (R-T-V- 25 ff., 915 ff., 1011 ff.). Als 
Patentgesetz wurde er unter dem 25. Mai 77 erlassen 
(R-G.B. 501). Das Gesetz steht nicht auf dem Boden 
der Gesetzgebung vom 11. Juni 70. ES hat die 
Frage nach dem geistigen Eigenthum der Erfindungen
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umgangen, sein Schutz ist enger als der der sogen. 
Urheberrechte, auch sind, abweichend von diesen, seine 
Ziele, ohne das Interesse des Erfinders außer Be
tracht zu lassen, in erster Reihe doch darauf gerichtet, 
die Entwickelung der Industrie durch die gesteigerte 
Derwerthbarkeit der Erfindungen zu begünstige.

Wenngleich das Gesetz diesen Zweck in der Folge
zeit erfüllte, so wurden doch mir zu bald nach seinem 
Inkrafttreten angefichts des ungeahnten AufichwungS, 
welchen die gerade durch das Patentgesetz zu schützende 
Industrie nahm, Klagen über seine Unzulänglichkeit 
laut. Dieselben äußerten fich namentlich dahin, daß 
die rechtsschutzsuchende Industrie fiir die Ergebnisse 
ihrer Forschungen nicht den genügenden Schutz seitens 
der zuständigen Behörde finde, auf welchem sie An
spruch erheben müsse. Thatsächlich ergab auch eiue 
statische Erhebung, daß zwar im allgemeinen die 
Zahl der Patentertheilungen von Jahr zu Jahr 
gestiegen, daß aber, wenn auch nicht die Mehrzahl, 
so doch immerhin ein verhältnißmäßig großer Bruch
theil der Patentertheilungen nicht bereits in erster, 
sondern erst in der Beschwerdeinstanz, also erst auf 
Grund wiederholter, eingehender Prüftmg, ertheilt 
wurde. Nicht zu Unrecht glaubte man aus dieser 
Thatsache den Schluß ziehen zu dürfen, daß sowohl 
die im allgemeinen für bewährt befundene Vor
prüfung als auch die an dieselbe sich anschließende 
weitere Prüfung, erschöpfender gehandhabt werden 
müsse. Eine derartige Prüfung und Untersuchung



Einleitung. xni
der Patentanmeldung sei aber andrerseits nur durch 
mit derselben betraute Mitglieder der Behörde, die 
der letzteren nicht nebenamtlich angehörten, sondern 
ihren Lebensberuf mit dieser Thätigkeit erfülltet. 

Die Bestrebungen und Vorschläge aus technischen 
itttb wirtschaftlichen Kreisen, welche unter anderen 
auch die genanntm Gesichtspunkte zur Sprache 
brachten, veranlaßte die Reichsregierung auf Ver
anlassung des Bundesraths 86, eine Versammlung 
hervorragender Sachverständiger auf den: Gebiete 
der Technik, der Industrie und der Wissenschaft ein- 
zuberufen, welche die in ein bestimmtes Programm 
zusammengefaßten Abänderungsvorschläge, sowie 
eine Reihe aus ihrer Mitte selbst hervorgegangener 
Anregungen berieth und begutachtete. Nicht uner
wähnt darf hier bleibet:, daß die Versammlung sich 
einstimmig für Beibehaltung deS Vorprüfungssystems 
erklärte. Unter thunlichster Berücksichtigung der 
Vorschläge der Enquete, andererseits auf Grund der 
vom Patentamt selbst entnommenen Erfahrungen 
wurde der Entwurf zu einem neuen Patentgesetz 
ausgearbeitet und im Frühjahr 90 durch Veröffent
lichung im Reichsanzeiger zur öffentlichen Kenntniß 
gebracht. Auf diese Veröffentlichung sind seitens 
dem Patentwesm nahestehender Vereine und Per
sonen zahlreiche Meinungsäußerungen erfolgt, welche 
wiederum gleich bett Enquetevorschlägen möglichst 
angängige Berücksichtigung geftmden haben. Der 
nunmehr fertig gestellte Entwurf wurde mit der
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Begründung am 25. Nov. 90 dem Reichstage vor
gelegt (R.T.D. 152) und von letzterem in der Sitzung 
am 30. dess. Mon. einer Kommisfion Liberwiesen. 
Diese unterwarf den Entwurf einer eingehenden 
Berathung, traf jedoch nur rücksichtlich des Prüfungs- 
verfahrens einige nicht unerhebliche Abänderungen, 
während sie dem gejammten übrigen Theile des 
Entwurfes, namentlich hinsichtlich der Neugestaltung 
des Patentamts, rückhaltslos zustimmte.

Mit nur geringen Abänderungen wurde der Ent
wurf vom Reichstag und auch vom Bundesrath ge
nehmigt und als neues Patentgesetz unter dem 
7. April 91 mit Gesetzeskraft vom 1. Oktober dess. 
Jahres erlassen iRG.B. 79).

II.
Die Handhabung des ersten Patentgesetzes hatte 

eine Erscheinung zu Tage gefördert, der man sich 
auf die Dauer nicht verschließen konnte, gegm welche 
Abhilfe geschaffen werden mußte. Eine Reihe von 
Patent-Anmeldungen wurde dem Patentamt zur 
Prüfung und Schutzeriheilung vorgelegt, deren 
Gegenstand zwar schutzbedürftig erschien, indessen aus 
dem Grunde mit dem gesetzlichen Schutz nicht run- 
kleidet werden konnte, weil ihm gegenüber seiner 
Geringfügigkeit und Unbedeutendheit der Charakter 
einer Erfindung nicht beizulegen war. Andererseits 
konnte derartigen Gegenständen auch nicht der Schutz 
für Muster und Modelle im Sinne des Gesetzes vom
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11. Januar 76 verliehen werden, well dieselbm 
nicht sowohl als Vorbilder für die Befriedigung 
des Geschmacks oder des ästhetischen Gefühls, als 
vielmehr als Muster für technische Zwecke oder für 
den praktischen Gebrauch des täglichm LebmS zu 
dienen bestimmt oder geeignet waren. Für Erzeugnisse 
dieser Art, für sogenannte kleine Erfindungen, fehlte 
es an dem erforderlichen, allmälig allgemein ver
mißten gesetzlichen Schutz, der von keinem der vor
genannten Schutzgesetze herzuleiten, sondern nur 
durch ein eigens zu diesem Behufe zu erlassendes 
Gesetz zu ertheilen war.

In diesen: Sinne sprach sich bereits die zur Re
vision des Patentgesetzes im Jahre 86 einberufene 
Enquetekommisfion aus, indem sie den Antrag stellte, 
daß namentlich gegenüber dem beizuhaltenden Vor
prüfungsverfahren Einrichtungen getroffen würden, 
durch welche Erfindungen oder Neuerungen, die nur 
eine mechanische Formänderung eines einzelnen 
Gegenstandes bezwecken, unter Gewerbs- oder 
Musterschutz gestellt werden sollten, und gleichzeitig 
der Erwartung Raum gab, daß das Patentamt durch 
Aufstellung eines besonderen Gesetzes für den Schutz 
der Gebrauchsmuster in die Möglichkeit versetzt 
werde, nur wirklich patentfähige Gegmstände zu 
schützm, fragwürdige dagegen von der Patmtirung 
von vornherein auSzuschließen, um hierdurch auch 
fich selbst thunlichst zu entlasten. Bereits am 
25. November 90 wurde ein diesen Wünschen im
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Allgemeinen Rechnung tragender Entwurf dem 
Reichstag vorgelegt und derselben Kommission zur 
Berathung überwiesm, welcher kurz zrwor daS neue 
Patentgesetz zu gleichem Zwecke zugegangen war. 
Abgesehen von nur geringen Abänderungen wurde 
der Entwurf von der Kommission und alsdann vom 
Reichstag und Bundesrath genehmigt unb als Gesetz, 
betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern, vom 
1. Juni 91 erlassen (R G B 290). Die Aehnlich» 
fett beider Arten der zu schützenden Gegenstände 
der Patente und der Gebrauchsmuster hat dahin 
gefiihrt, das Gesetz dem Patentgesetz entsprechend 
zu gestalten, während etwa eine auch nur äußerliche 
Bereinigung des Gebrauchsmusterschutzes mit dem 
Schutze der Muster und Modelle angesichts der 
Verschiedenartigkeit der zu schützenden Gegenstände 
durchaus nicht angezeigt erschien. Gegenüber der 
Geringfügigkeit der unter Gebrauchsmusterschutz zu 
stellenden Gegenstände empfahl cs sich aber, von 
einer Prüfung derselben auf Schutzfähigkeit ab
zusehen, solche vielmehr durch eine Veröffentlichung 
deS angemeldeten Musters in der Rolle und im 
Reichsanzeiger den interessirenden Kreisen zu über
lassen. Aus demselben Grunde ist auch die Schutz
gebühr sowie die Schutzfrist gegenüber den: Patent
recht erheblich geringer bemessen worden. Anderer
seits empfahl es sich, die Anmeldungen auf eine 
Amtsstelle, anstatt wie im Muster- und Modellschutz 
auf ungezählte im ganzen Reich, zu konzentriren,
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und zwar auf die geeignetste, nämlich daS Patent- 
amt. Der eine eingangs erwähnte, durch das Gesetz 
angestrebte Erfolg, manchen Erfindungen, die nach 
dem Patentgesetz schutzlos bleiben mühten, gesetzlichen 
Schutz angedeihen zu lassen, ist offenbar schon seit dem 
kurzen Bestehen des Gesetzes erreicht, insofern int 
ersten Vierteljahre des Inkrafttretens des Gesetzes 
2095 Anmeldungen und 1800 Eintragungen, im 
Jahr 92 8926 Anmeldungen und 8600 Eintragungen, 
1896 bereits 19090 Anmeldungen und 17525 Ein
tragungen und 1899 21831 Anmeldungen und 
19700 Eintragungen von Gebrauchsmustern erfolgt 
sind.

III.

Was endlich dctt sogenannten Geschmacks- oder 
Schönhcitsmnsterschutz betrifft, so war er den: deut- 
schett Rechte früher fremd mit) nur in einzelnen 
Landestheilcn auf Gkimb des dort geltenden franzö
sischen Rechtes anerkannt. Ein lebhaftes Bedürfniß 
nach seiner Einführung erwachte erst unter der Ein
wirkung der neueren kunstgewerblichen Strötnungen. 
Als im Jahre 70 bei der Berathung des Gesetzent
wurfs, atrs welchem das Gesetz, betreffend das Ur
heberrecht an Schriftwerken rc., 11. Juni 70 hervor
ging, der auf das Recht an Kunstwerken bezügliche 
Abschnitt ausgeschieden und zur besonderen Regelung 
verwiesen wrrrde, drückte der Reichstag zugleich das 
Verlangen aus, daß bei dieser Regelung die Jnter- 

Stephan, Patentgesetz. 5. Stuft. II
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essen der Kunstindustrie Berücksichtigung finden 
möchten (R.T-D. 888). Unter dm Bemühungm der 
Elsässer Industrie, welche, an dm Musterschutz des 
französischm Rechtes gewöhnt, dm Mangel eines 
solchen Schutzes diesseits des Rheins lebhaft empfand, 
sowie unter dm Eindrücken, welche die Entfaltung 
des französischm und österreichischm Kunstgewerb- 
fleißes bei der einheimischm Industrie erzmgte, ge
wann die im Jahre 70 gegebene Anregung neue 
Nahrung. Anträge auf Einführung des Muster
schutzes kämm unter dm 27. Mai 73 zur Erörterung 
im Reichstag (R.T.D. 132) und beschleunigten dm 
Beschluß deS Bundesraths, eine Vernehmung von 
Sachverständigm zn veranstaltm. Nachdem daS 
Ergebniß dieser Vernehmung zu Gunsten des Muster
schutzes ausgefallm war, ging dem Reichstag unter 
dem 1. November 75 der Entwurf eines Gesetzes, 
betreffend das Urheberrecht an Mustern und Mo- 
dellm zu (R.T.D. 24). Der Entwurf fand, unter 
Abänderung wichtiger Einzelheitm, in dm durch 
einen schriftlichen Kommisfionsbericht unterstützten 
Berhandlungm die Zustimmung (R.T.D. 96 ff., 
604 ff., 738 ff.) und wurde unter dem 11. Januar 76 
als Gesetz, betreffmd das Urheberrecht an Mustem 
und Modellen, veröffentlicht (R.G.B. 11). In der 
Fassung lehnt das Gesetz sich an die Gesetzgebung 
vom 11. Juni 70 über das literarische Autorrecht 
an und in der Regelung der ans einer Verletzung 
des Schrches entspringmdm civil- und strafrechtlichen
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Folgen steht es ganz auf deren Bodm. Dagegm 
hat eS in der Begrenzung des Schutzes, sowie in 
dm Doraussetzungm seiner Erwerbung ritten selbst
ständigen Weg eingeschlagen und als feinen Zweck 
nicht allein das Interesse des Schutzberechtigten, 
sondern auch die Förderung des inländischm Gewerbe
fleißes hingestellt.

Nmerdings ist eine lebhafte Strömung hervor
getreten, 1 auch dieses (kunst-) gewerbliche Schutzrecht 
nach dem Vorbilde des unter II erörterten Gebrauchs
musterschutzes einer einheitlichm, von einer Central- 
stelle ausgehmdm Verwaltung zu unterwerfm, 
ohne daß indessen bekannt geworden ist, welchen 
Anklang und Erfolg diese Bestrebungm an maß- 
gebmder Stelle bis jetzt gefundm haben. 

IV.
Der gewerbliche Rechtsschutz ist auch nach seiner 

endgültigen Ertheilung ein nur territorialer, d. h. 
er bewegt sich nur innerhalb der Grmzpfähle des- 
jmigen Staates, welcher, ihn verliehm hat. Soll 
daher der Schutz auch in anderen Staaten geltm, 
so bedarf es immer der ausdrücklichm Anerkmnung 
und Derlrihung desselbm seitens der letzterm. 
Während im Patmtrecht die interttattottale Gegen- 
seittgkrit allgemein verbürgt ist, d. h. jedem Atls-

1 Dgl. namentl. die Berichte und Verhandlungen der 
Deutsch-Oesterreichischen Gewerbeschutz-Konferenz am 12. 
und 18. Oktober 1896 zn Berlin. S. 78 ff. 

II*



XX Einleitung.

lander das Recht zusteht, ein Erfiudungspatent nach- 
zuslrchen und zu erlangen, sofern er nur die auch 
für den inländischen Patentsucher vorgeschriebenen 
Bestimmungen erfüllt, wird der Muster- und der 
Marken- (Waarenzeichen-) Schutz nur dann den: 
Ausländer gewährt, wenn auch sein Land dem 
Fremden den gleichen Schlitz zukommen läßt. Diese 
Gegenseitigkeit ist denn auch in den meisten Handels
verträgen ausdriicklich verbürgt. Wie aber auf dell 
Gebieten der Wissenschaft und der Kunst, so sind 
auch die Ideen, welche der Technik entströmell, inter- 
llational, d. h. sie beherrschen, sofern sie von epoche
machender Bedeutung sind, den ganzen Erdball: es 
liegt daher im Interesse sowohl des Erfinders als 
auch der ganzen, namentlich gewerblichen Mensch
heit, daß die Erfindung allgemein zugänglich wird, 
mld cs erscheint billig, ihr den gebührenden Schutz 
allgemein zu gewähren. Um jedoch diesen Schutz 
zu erlangen, muß der Erfinder seine Erfindung in 
all' denjelligen Ländern zum Patent anmelden, ut 
welchen der erweiterte Schlltz bestehen soll. 3)Ht 
der Anmeldung muß er sich beeilen, damit eilt 
Anderer, der dieselbe Erfindung vielleicht gleichzeitig 
gemacht oder ihm gar entlehnt hat, ihm nicht zuvor
komme. Andererseits samt aber die Anmeldung in 
dem anderen Staate entbehrlich werden, wenn die 
Ersilldung bei ihrer ersten Prüfung allS irgend 
welchen Grüllden für nicht oder nicht mehr patent- 
fähig erachtet lvird und der Erfinder auf jedem
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Patentschutz verzichten mutz- Es lag daher, je mehr 
der Patentschutz aninternationalerBedeutung gewann, 
sehr nahe, internationale Bürgschaften zu schaffen, 
auf Grund deren dem Erfinder wenigstens das 
wichtigste Recht der Priorität gewährt werden sollte. 
Zu diesem Zwecke bedurfte eS besonderer völker
rechtlicher Uebereülkommen. Hierbei sind zwei Wege 
einzuschlagen: entweder es werden zwischen einzelnen 
Staaten Londerabkommen getroffen oder es bildet 
sich ein großer Staatenocrband, deren beider Inhalt 
uiib Zweck dahin zielt, die Angehörigen der vertrag
schließenden Staaten in dem andern bezw. in den 
übrigen Staaten des Verbandes dieselben gewerb
lichen Schutzrechte wie in ihrem Heimathstaate ge
nießen zu lassen.

Welcher Weg nun von beiden der gangbarere ist, 
möge dahin gestellt bleiben,- zweifellos bewahrt sich 
beim Abschluß von Sonderabkommen jeder der 
beiden vertragschließenden Staaten namentlich in 
handelspoliüscher Hinsicht eine größere Freiheit imb 
Selbständigkeit als durch den Eintritt in einen 
allgemeinen Staatenverband. Das deutsche Reich 
hat zunächst den ersteren gewählt und mit Oesterreich- 
Unßoni,1 2 * 4 Italien? der Schweiz^ und mit Serbien? 
Sonderabkommen getroffen, während die meisten

1 unter dem 6. Dez. 91. S. 176.
2 unter dem 18. Jan. 92. S. 201.
s am 13. Kyril 92. S. 212.
4 unter dem 21. August 62.
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übrigen Kulturstaaten zu einem internationalen 
Vertrage zum Schutze des gewerblichen Eigenthums, 
der sog. Union1 * zusammengetreten find.

Bereits gelegentlich der Wiener Weltausstellung 
wurde am 4. August 1873 der sog. erste internattonale 
Patentkongretz eröffnet, an welchem u. A. Oesterreich- 
Ungarn, Italien, die Schweiz, Rumänien, Nord
amerika, Schweden, Brasilien theilnahmen,3 und 
auf dem man sich einsttmmig für die Nochwendigkeit 
gesetzgeberischerGewährleistungdesErfindungsschutzeS 
in allen Kulturstaaten aussprach. Dem ersten 
Kongreß folgte bald ein zweiter, und zwar wiederum 
in Veranlassung einer Weltausstellung, nämlich der 
Pariser im Jahre 1878. Derselbe tagte im Sep
tembers Hier ging man schon weiter, insofern als 
man außer dem Erfindungsschutz auch den Muster- 
und Markenschutz international gesichert sehm wollte 
und auch bereits einen Entwurf vorlegte, der von 
der gleichzeitig eingesetzten „permanenten inter
nationalen Kommission" weiter geprüft, später auf 
der ersten internationalen Konferenz zmn Schutze 
des gewerblichen Eigenthums durchberathen und alS 
internationaler Vertrag zum Schutze des gewerb- 
lichen Eigenthums unter dem 20. März 1883 von

1 Wortlaut der Union. S. S. 220.
3 Der Konferenz wohnte auch der damalige Regierungs

rach, jetzige Staatssekretär deS Reichsjustizamts Nieder
ding bet.

3 Als Delegirte Deutschlands fungirten Geh. Räthe 
ttlostermann und Reuleaux.
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den Vertretern Belgiens, Brasiliens, Spaniens, 
Frankreichs, Guatemalas?, Italiens, der Niederlande, 
Portugals, San Salvadors,? Serbiens und der 
Schweiz genehmigt und unterzeichnet wurde. Später 
find der Union noch Großbritannien und Irland 
Tunis, Republik San Domingo , Schweden und 
Norwegen und die Vereinigten Staaten Nordamerikas 
Dänemark und Japan beigetreten. Durch die 
späteren Konferenzen zu Rom (29. April—11. Mai 
1886), zu Paris (3.—10. August 89) und zu Madrid 
(14.-15. April 91) find zu dem UnionS-Dertrage 
theils Jnterpretations- theils Ausführungsbestim
mungen noch aufgestellt worden.

Der Inhalt des UnionS-Dertrages ist in kurzen 
Zügen folgender: die Angehörigen der einzelnen 
DertragSstaaten, als welche auch solche angesehen 
werden, die in letzteren auch als Ausländer nur 
wohnen oder eine gewerbliche oder Handelsnieder
lassung haben, sollen in bett fremden Staaten die
selben Rechte genießen wie in ihrem Heimathstaate. 
Für die Anmeldung eines im Jnlande ertheilten 
Patents oder eines angemeldeten Muster- oder 
Waarenzeichens (Marke) in einem andern Vertrags
staat wird eine Prioritätsfrist von 6 bezw. 3 Mo
naten gewährt, die nicht durch Dorbenutzung oder 
Veröffentlichung seitens eines Andern verletzt werden 
kann. Jedes im Ursprungslande eingetragene

i Dieser Konferenz wohnte auch der damal. Präsident 
deS Kaiser!. Patentamts v. Bojauowski tat amtlichen 
Auftrage hei. 3 Wicher ausgetreten.
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Waarenzeichen (Marke) soll in jeden: anderen Der- 
tragsstaate unbeanstandet zugelassen werben. Die 
Handelsfirmen sind in jedem anderen Unionsstaate 
auch ohne dortige Eintragung geschützt. Jedes 
widerrechtlich mit einer Marke oder Firma versehene 
Erzeugniß unterliegt bei seiner Einführung in einen 
Unionsstaat der Beschlagnahme. Gelegentlich öffent
licher Ausstellungen ausgestellte Erfindungen, Muster 
oder Marken genießen zeitweiligen Schutz. Für die 
Verwaltung des internationalen gewerblichen Schutzes 
wird ein internationales Amt errichtet, welches seinen 
Sitz in Bern hat und der Aufficht der schweizerischen 
Regierung unterstellt ist.1

Neuerdings find in gewerblichen Kreisen, nament
lich denen der chemischen Industrie, lebhafte Be
strebungen hervorgetreten, welche einem Anschlüsse 
Deutschlands an die Union entschieden das Wort 
reden, und nach einer des berufenen Vertreters der 
verbündeten Regierungen im Januar 1900 im Reichs
tage gethanen Aeußerung wird der Annahme Raun: 
zu gebm sein, daß das Deutsche Reich, sofern seine 
Wünsche auf der im Sommer d. I. in Brüssel statt
findenden internationaler: Konferenz berücksichtigt 
werden, der irrternationalen Union zum Schuhe des 
gewerblichen Eigenthums beitreten wird.

Berlin, Ostern 1900. Dr. Stephan.

1 Einen dem angef. ähnlichen Unions-Vertrag haben 
die südamerikanischcn Staaten Argentinien, Bolivia, Bra 
filien, Chile, Paraguay, Peru und Urußimt) nm 16 Ja 
nuar 1889 in Montevideo abgeschlossen.



I.

(9k. iS« ) patentgeseh.
Bitt» 7. April 1891.

«R.G.Bl. 1891 Nr. 12, S. 79 - 90.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutsdjer 
Kaiser, König von Preußen 2c.

verordnen hu Namen des Reichs, nach erfolgter 
Zusthnmnng des Bnndcsraths und des Reichstags, 
was folgt:

Artikel I.

An Stelle der §£. 1 bis 40 des Patentgesetzes 
vom 25. Mai 1877 (Reichs-Gesehbl. S. 501) treten 
folgende Bestinnnungen.

Das neue Patentgesetz stellt feine Ergänzung, sondern 
einen Ersatz des früheren dar. Hieran ändert die still
schweigende Nebergehung der §§. 41—44 des früheren 
Gesetzes nichts; dieselben betrafen die Behandlung der 
damals noch bestehenden Landespatente unb haben mit 
dem allmüligen Erlöschen der letzteren in der Folgezeit 
ihre praktische Bedeutung verloren. Vgl. dazu Art. III. 
Die Vorschriften des neuen Gesetzes erstrecken sich ohne 
Einschränkung auf die Behandlung auch der vor dem 
Inkrafttreten endgültig ertheilten Patente, namentlich 
auch rücksichtlich der Gebührenzahlung. (Vgl. dazu § 8 
Abs. 8.)

Stephan, Patemgeseh. 5. tfutfl. 1
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Erster Abschnitt.

Patentrecht.
§. 1

Patente' werden ertheilt? für neue4 Erfindungen? 
welche eine gewerbliche Verwerthung gestattend 

Arlsgenommen sind:
1. Erfindungen, deren Verwerthung den Gesehen 

oder guten Sitten znwiderlaufen würde?
2. Erfindungen von Nahrungs-, Genuß- imb

Arzneimitteln? sowie von Stoffen, welche auf 
chemischem Wege hergestellt werden? soweit 
die Erfindllngen nicht ein bestimmtes Ver
fahren zur Herstellung der Gegenstände be
treffen.

Das Patentgesev zerfällt in vier Theile: 1. das 
materielle Patentrecht, d. f. die materiellen Voraus
setzungen für die Erlangung und Aufrechterhaltung 
sowie andererseits die Wiederaushebung, Vernichtung und 
Zurückstellung des Patentschutzes (§§. 1- 12); 2. die 
Bestimmimgen über die die Patente ertheilende imb ver
waltende Behörde (Patentaint) (§§. 18—19); 8. das 
formelle Patentrecht, d. i. das Verfahren in Patentsachen 
behufs Erlangung, sowie andererseits Bestreitung, Ver
nichtung oder Zurücknahme des Patents (§§. 20—84); 
4. die civil- und strafrechtliche Verfolgung des Patent
schutzes (§§. 35—40). Den Schluß bilden die für die 
Ueberleitung des alten Patentgesetzes (vom 25. Mai 77) 
in das neue Gesetz. (Art. II u. III)

1 Unter Patent (litera patens, offene, öffentliche 
Urkunde) versteht man das mif besonderen Antrag eines 
Patentsuchers staatlich anerkannte Recht an einer Erfindung.
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Die Bedeutung hat sich verallgemeinert, so baH man unter 
Patent auch die über den Patentschutz ausgestellte 
obrigkeitliche Urkunde imb dann auch eine obrigkeitliche 
Bestallung versteht.

2 Die Ertheil»ng des Patents stellt im Gegen
satz zu ehedem keinen Ausflug einer Vergünstigung, keinen 
Gnadenakt mehr dar, sondern eitle öffentliche Verwaltungs
handlung, auf welche jeder Patentsucher, sofern er 
nur die vom Gesetz vorgeschriebenen Vorarrssetzungen und 
Bedingtlngen erfüllt, einen gesetzlichen Rechtsanspruch hat. 

8 Zur Patentfähigkeit gehören: eine Erfindung, 
Neuheit der Erfindung, Möglichkeit ihrer gewerblichen 
Verwerthung. Auch das frühere Patentgesetz hatte eine 
Bestimmung des Begriffs „Erfindung" nicht gegeben, 
weil eine solche nicht in das Gesetz gehöre, sondern der 
Wissenschaft und Rechtsprechung überlassen bleiben müffe. 
(Motive.) Eine Begriffsbestimmung wird etwa dahin zu geben 
sein: Erfindung ist die erstrebte oder auch nur zufällige 
Feststellung einer durch Benutzung der Naturkräfte 
hervorgebrachten eigenartigen Wirkung auf technischen: 
Gebiete, während Entdeckung die Auffindung einer 
neuen Eigenschaft ar: einem vorhandenenKörpers oder eines 
neuen Körpers überhaupt ist; dieselbe erlangt erst die 
Bedeutung einer Erfindung, sobald menschliche Thätigkeit 
angewendet wird, um vorhandene Körper zu bearbeiten 
und in Folge dieser menschlichen Arbeit ein Naturgesetz 
in die Erscheinung tritt, welches vor der Arbeit und ohne 
dieselbe sich nicht bethätigte. (Vgl. hierzu R.G. 
20. März 89 (209).)

Es können übrigens nicht allein in der Lösung der 
technischen Aufgabe, sondern nanrentlich schon in der 
Stellung der später gelösten Aufgabe, an welche ziwor 
Niemand gedacht hat, die Voraussetzungen für eine 
Erfindrmg bestehen. Wird dagegen nur die Ausgabe und 
nicht zugleich daS Mittel der Lösung angezeigt, so ist 

1*
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die Erfindung nicht fertig und deshalb nicht patentirbar. 
Dgl. R.G. 16. Mai 89 (839), 30. Rov. 95 (96, 5).

Auch in der Kombination bereits bekannter Mittel 
kann eine Erfindung enthalten sein, sofern durch dieselbe 
ein eigenthümlicher Erfolg erzielt wird, auch wenn letzterer 
nur darin besteht, daß d ie bisherige Wirkung der Vor
richtung durch Anwendung eines bisher tlicht ange- 
wendeten Mittels vollkommen erreicht wird. R.G. 
17. April 80 (89).

Ein aus mehreren Theilen ztlsammengeietzter patentirter 
Apparat stellt dann ein Kombinationspatent dar, weiln 
durch das Zusammenwirken der Theile ein von der 
Lumme der Wirkungen der einzelnen Theile verschiedener 
oder dieselbe übersteigender Erfolg erreicht wird. P.A. 
9. Mai 92, R.G. 6. Febr. 93 (164). Aus der That' 
fache, daß mehrere Neuerungen in einem einzigen Patent
ansprüche zusammengefafit sind, folgt nicht ohne Weiteres, 
daß es sich um ein Kombinationspatent handelt. Letzteres 
ist nur dann der Fall, wenn die mehreren Steuerungen sich 
gegenseitig zu einer erhöhten Gesammtleistnng vereinigen 
und unterstützen. R.G. 11. Jan. 96 (112).

Die bloße Uebertragung einer Erfindung Hilf 
einen anderen Gebranchsgegenstand ist keine neue 
Erfindung; ebensowcuig ist in der bloßen Konstrultionö 
änderung eine Erfindung zu erblicken. Wohl aber 
können bestimmte Maßverhälttlisie bekannter Einrichtimgell 
ebenso wie die Verbindung bekannter Einzelheiten 
zu einer bekamlten Einrichtung die Patentfähigkeit 
begründen, lvenn durch diese Neuerungen eine erhöhte 
Wirkung erzielt wird. Uebrigens wird es bei Prüfung 
der Patentfähigkeit einer Einrichtung nicht darauf 
ankomnlen, wie sich diese in zufälligem oder ordnungs^ 
widrigem Zustande verhält, sondern daranr, ob bei 
ordnungsmäßiger Anwendung das angegebene Mittel 
dem Zwecke entspricht. Dgl. P.A. 7. Juli 99 (190.) 
In der Uebertragung eines bekannten Verfahrens auf
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einen anderen Gegenstand ist eine Erfindung zu erblicken, 
sobald bei der Uebertragung gewisse Schwierigkeiten zu 
überwinden waren und die Ueberwindung dieser 
Schwierigkeiten in einer technisch neuen Art erfolgt. 
Immerhin wird aber die Uebertragung eines ans 
einem Hauptpatenr bekannten chemischen Verfahrens auf 
verwandte Stoffe nur dann patentfähig feilt, wenn mit 
der Darstellung der im Zusatzpatcnt genannten Stoffe 
gegenüber den im Hauptpatent beschriebenen eine wesent
lich neue technische Wirkung erzielt wird. Vgl. R.G. 
9. Juni 97 (464) u. 26. Ian. 97 (145.)

Der Patentschutz erstreckt sich insoweit auch auf Ab
weichungen in der Form der geschützten Einrichtung, als 
diese immer noch den Erfindungsgedanken verwirklichen. 
Es kann daher auch in der Verschiedenheit der Abmessungen 
und Verhältnisse unter Umstünden ein Erfindnngsgedanke 
gefunden werden. Vgl. N.G. 7. März 98 (98,83), R.G. 
30. Nov. 95 (96, 287).

4 Die Eigenschaft der Neuheit einer Erfindung ist 
weder vom Patentsucher noch vom Patentamt nachzu
weisen, vielmehr solange als vorliegend anzunehmen, 
als nicht das Gegentheil, die mangelnde Neuheit, fest- 
gestellt ist. Wann letzteres der Fall sein soll, bestimmt 
der § 2.

5 Was das Erfordernis; der gewerblichen Ver
werthung bezw. Verwerthbarkeit der zum Patent an
gemeldeten Erfindung betrifft, so sollte hierüber nach den 
Motiven zum Pat.Ges. v. 25. Mai 77 die gewerbliche 
(gewerbsmäßige) Benutzung der Erfindung im weitesten 
Sinne, insbesondere auf diejenige int Bereiche der Land- 
und Forstwirthschaft, des Bergbaues, des Verkehrswesens 
u. s. w. verstanden werden. Zunächst ist hierzu zu be
merken, daß die vorstehende Jdentifizirung der Begriffe ge
werblich und gewerbsmäßig nicht zutreffend erscheint. 
Denn unter Gewerbsmäßigkeit versteht man jede auf Erwerb 
oder Gewinn gerichtete berufsmäßige Thätigkeit, die aller-
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dings schon auf Grund einer einzigen Handlung gefunden 
werden kann. (Vgl. R.G. 18. Jan. 87 [66], 6. Februar 98 
[150].) Am deutlichsten tritt der Unterschied beider Be
griffe im § 4 hervor, woselbst die gewerbsmäßige Jnbe- 
uutzungnayme der Erfindung im Gegensatz zur Jnbe- 
nutzungnahme für wissenschaftliche, häusliche, private 
Zwecke gestellt ist. Unter gewerblicher Thätigkeit ist 
dagegen die auf gewerblichem Gebiete liegende Thätigkeit 
des Menschen, d. h. diejenige zu verstehen, die sich mit 
der Bearbeitung und Verarbeitmlg der Roherzeugniffc 
der Natur befaßt. Liegt also eine Erfindung nicht mif 
diesem, sondern auf dem Gebiete literarischer oder 
artistischer Thätigkeit, oder handelt cs sich um Ideen, 
welche Maßnahmen und Anordnungen betreffen, die auch 
letztere Gebiete weniger berühren, wie z. B. Finanz- 
oder Versicherungsplünc, Situations- oder Signaltafeln, 
Chiffreschlüssel u. s. w., dann ist hierfür ein Patentschutz 
nicht gegeben, mögen die Ideen noch so sehr als eigen
artige Geistesschöpfungen sich darstellen, ihre Zweck
bestimmung und Anwendtlng liegt nicht im Bereich 
gewerblicher Thätigkeit.

Die Thatsache, daß ein Prinzip schon früher bekannt 
war, vernrag an sich die Rechtsbeständigkeit eines Patents, 
welchem die Erfindung einer konkreten Attsführung zu 
Grunde liegt, nicht in Frage zu stellen, sofern nur die 
Ausführung im Sinne des Patentgesetzes neu ist mib 
eine gewerbliche Verwerthung gestattet. R.G. 24. Juli 81. 
Ueber Neuheit der Erfindung vgl. zu §. 2. Ein Er 
findungsgedanke allein kann nicht patentirt werden, 
sondert: nur das Mittel, durch welches dieser Gedanke 
behufs seiner Ausführung technisch gestaltet worden ist. 
P.A. 26. Sept. 90, R.G. 25. März 91(91,288). Zum 
Wesen der Erfindung gehört die Ausführbarkeit des 
ErfindungSgedankens. Ist in der Patentschrift nicht ein 
bestimmtes, für Sachkundige ausführbares Verfahren zur 
Herstellung des patentinen Gegenstandes dargelegt, so ist
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keine patentfähige Erfindung vorhanden. R.G. 16. Febr. 91 
(91, 185), R.G. 6. Okt. 89.

Werke derBankunst gehören nicht zu den Erfindungen, 
sondern zu den Werken der bildenden Künste, sind aber 
als solche nicht geschützt; vgl. §. 8 Ges. betr. daS Ur
heberrecht an Werken der bildenden Stunft, 9. Jan. 76, 
R.G.B. 4. Muster und Modelle, die lediglich Zwecken 
der Fornr dienen, sind zwar nicht patentfähig — OH.G. 
3. Sept. 78 (278), R.G. 5. Juni 85 —, wohl aber 
schutzfähig nach dem Ges. betr. daS Urheberrecht an Mustern 
und Modellen v. 11. Jan. 76, R.G.B. 11.

0 Erfindungen, deren Selbstzweck ein gesetz
widriger oder unsittlicher ist, sind nicht patentfähig; 
dagegen schließt die Möglichkeit der Benutzung einer Er
findung auch zu gesetzwidrigen oder unsittlichen Zwecken, 
ihre Patentfähigkeit nicht aus. Es sind daher z. B- 
da durch die auf Gnmd des § 6 R.Ges. betr. den Verkehr 
mit Nahrungsmitteln n. s. w. vom 14. Mai 1879 erlass. 
Verordn, v. 1. Febr. 91 (S. 11) die Herstellung von 
Maschinen zur Herstellung künstlicher Kaffeebohnen, und 
ebenso durch R.Ges. v. 6. Juli 98 (S. 919), betr. 
den Verkehr mit künstlichen Stickstoffen, der Zusatz von 
Sacharin und Zuckerin zu Ernährungö- und Genuß
mitteln verboten sind, Erfindungen, welche eine Maschine 
bezw. ein Verfahren im vorged. Sinne betreffen, als den 
Gesetzen zuwiderlaufend vom Patentschutz auSgeschloffen.

7 Nahrungs-, Genuß- nnd Arzneimittel find 
an sich nicht patentfähig, um ihre Zugänglichkeit im 
Interesse der allgemeinen Volkswohlfahrt und Gesund
heitspflege nicht zu erschweren und um andererseits einem 
Mißbrauche ihres Schutzes mit marktschreierischen Mitteln 
unter Irreleitung der Bevölkerung vorzubeugen. (Früh. 
Motive.)

Ueber „Nahrungs- und Genußmittel" vgl. Str.G.B. 
g. 870, 5 u. R.Ges., betr. den Verkehr mtt Nahrungs
mitteln, Genußmitteln und Gebrauchs-Gegenständen,
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14. Mai 79, R.G.B. S. 145. NahrungS- und Genuß
mittel sind nur solche, welche in den menschlichen Körper 
zu seiner Ernährung oder Anregung eingeführt werden. 
Schönheits- und ähnl. Mittel sind als Genußmittel nicht 
anzusehen. Neber Arzneimittel vgl. Verordnung, betr. 
den Verkehr mit Arzneimitteln, 4. Ian. 75, R.G.B. 75, 
und 27. Jan. 90, R G B. 9. Arzneimittel sind Mittel, 
welche dem menschlichen Körper zum Zwecke seiner Heilung 
deigebracht werden. Aerztliche Werkzeuge sind keine 
Arzneimittel und deshalb patentfähig. Nicht nur was 
NahrungS-, Genuß-, Arzneitnittel ist, sondern auch was 
nach der Absicht des Erfinders es sein soll, ist von der 
Patentirung auSgcschloffen.

8 Um weiteren Forschungen, einen auf chemischem Wege 
hergestellten Stoff aus praktischem und billigerem Wege 
herzustellen, nicht entgegenzutreten, ist derartig herge- 
stellten Gegenständen der gesetzliche Schutz versagt worden. 
Dagegen sind bestimmte Verfahren zur Herstellung dieser 
(und der übrigen in Nr. 2 genannten) Stoffe ebenso 
patentfähig als andererseits auf mechanischem Wege her
gestellte Gegenstände.

Nebrigens ist auf chemischem Gebiete in Analogie- 
Verfahren nur dann eine Erfindung zu erblicken, wenn 
ein nicht zu erwartendes Resultat gefnitden wird, welches 
dem Gewerbe einen wichtigen Fortschritt darbietet. R.G. 
6. Nov. 93 (687).

Die Grenzen des „Verfahrens" gegenüber einfachen 
Reaktionen und gegenüber einem bloßen Znsammemnengen 
von Stoffen sind grundsätzlich nicht zu ziehen. Das 
Patentamt sieht Vorschläge zur bloßen Zusammenmengttng 
von Stoffen nicht als Beschreibung eines „Verfahrens" 
an. Die Angabe eines bestimmten Verhältniffes, in 
welchem die Bestandtheile eines zu erzielenden Produkts 
zusammengesetzt sein müssen, kann den Gegenstand einer 
Erfindung bilden.

Zur Patentirung eines Verfahrens nniü nicht allein
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das erstrebte Ziel, sondern das Verfahren selbst so genau 
angegeben sein, daß nach letzterem überhaupt gearbeitet 
werden kann, ohne daß erst der Sachverständige neue Er
findungen zu machen braucht. Ist es bet einem ange
meldeten chemischen Verfahren noch ungewiß, inwieweit 
das allgemein charakterisirte Verfahren im einzelnen Falle 
ein gewerblich verwerthbares Produkt ergicbt, so kann 
unter Einforderung von Proben der Nachweis gefordert 
werden, daß und welche neue, gewerblich verwendbare 
Farben auf diesem Wege im Einzelnen erzeugt werden. 
Vgl. R.G. 28. Juni 90 (371), P A. 23. Jan. 90. R.G. 
1. Nov. 90 (582).

§• 2.
Eine Erfindung gilt nicht als neu,1 wenn sie zur 

Zeit der auf Grund dieses Gesetzes erfolgten An
meldung'^ in öffentlichen Druckschriften^ ans den 
letzten hundert Jahren* bereits derart beschrieben 
oder im Jnlande bereits so offenkundig benutzt ist, 
daß danach die Benutzung durch andere Sachver
ständige möglich erscheint.

Die im Auslande amtlich herausgegebenen Patent
beschreibungen stehen den öffentlichen Druckschriften 
erst nach Ablauf von drei Monaten seit dem Tage 
der Herausgabe gleich, sofern das Patent von dem
jenigen, welcher die Erfindung im Auslande ange
meldet hat, oder von seinem Rechtsnachfolger nach
gesucht wird. Diese Begünstigung erstreckt sich 
jedoch nur auf die amtlichen Patentbeschreibungen 
derjenigen Staaten, in welchen nach einer im Reichs- 
Gesetzblatt enthaltenen Bekanntmachung die Gegen
seitigkeit verbürgt ist6
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1 Die Vorschrift erschöpft den Begriff der Neuheit 
nicht, nur mutz in den bezeichneten Fällen die Neuheit 
verneint werden; ob sie In anderen Fällen z. B. aus Grund 
allgemein bekannter Thatsachen auch vorhanden ist, 
bildet eine Thatfrage. Nach der Praxis des Patentamts 
schließen mündliche Verträge die Neuheit nicht miß; P.bl. 
16. Juni 82 (88, 180); ebensowenig die Auslegung der 
Anmeldung nach §. 23; P.A. 5. Juli 80 (205). Eine 
zurückgewiesene Anmeldung kann daher nochmals einge
reicht werden.

2 Zur Zeit der . . . Anmeldung, d. h. vor dem 
Tage der Anmeldung; P.A. 29. Okt. 85 (86, 69).

8 AlsDruckschrift ist jedes Erzeugniß der Buchdrucker
presse, sowie jede andere, durch mechanische oder chemische 
Mittel bewirkte, zur Verbreitung bestimmte Vervielfälti
gung von Schriften und bildlichen Darstellungen mit oder 
ohne Schrift und von Musikalien mit Text ober Erläu
terungen anzusehen. §. 2 Ges. über die Preffe 7. Mat 74, 
R.G.B. 65. Unter öffentlichen Druckschriften sollen im 
patentrechtlichen Sinne solche Druckschriften verstanden 
werden, welche nach Absicht des Verfaffers dem gesammten 
Publikum zugängig gemacht, also nicht, wie beispiels
weise die nur als Manuskript gedruckten Schriften, 
einem beschränkten Kreise von Personen Vorbehalten 
bleiben sollen; ohne Einfluß ist es, ob die Veröffent
lichung der Druckschrift im Jnlande oder im Auslande 
erfolgt und in welcher Sprache die Schrift verfaßt ist. 
(Früh. Motive.) Nach übereinstimmender Ansicht des 
Patentamts und des Reichsgerichts (E. 13. Febr. 79 
bezw. 28. Okt. 80 (81, 29) sind öffentliche Druckschriften 
nur solche, welche durch ihre Veröffentlichung in den 
freien Verkehr getreten und allgemein dem kaufenden 
Publikum zugänglich gemacht, nicht solche, die nur einem 
Streife bestimmter Personen mitgetheilt sind. Auf die 
Absicht deß Urhebers und aus die Art und Weise, wie 
die Druckschrift entfitmben in, kommt es nicht an. Die
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bloße Thatsache, daß die Schrift ursprünglich „als Manu
skript gedruckt" ist, entscheidet nicht, weil dieser Ausdruck 
von den Schriftstellern aus den verschiedenartigsten 
Gründen nicht selten auf Werke gesetzt wird, welche dem 
Publikum durchaus zugänglich und käuflich sind.

Die Veröffentlichung der Erfindung schließt die Neuheit 
unbedingt aus, auch wenn sie wider den Willen des Er
finders erfolgt ist. Jedoch steht die in einer öffentlichen 
Druckschrift mitgetheilte Zeichnung einer Erfindung der 
Ertheilung eines Patents aber immerhin nur dann 
entgegen, wenn sie den Gegenstand der Erfindung deut
lich genug erkennen läßt. Vgl. P.A. 13. Mai 80/189, 
27. Nov. 79 (80, 81).

Photographien sind als Druckschriften anzusehen, als 
öffentliche aber nur dann, wenn sie in den Verkehr gebracht, 
dem Publikum zugängig gemacht, zum Verkauf ausgelegt 
oder ausgeboten sind. P.A. 20. April 82 (83, 41).

Was die Bibliothek des Patentamts enthält, ist (wegen 
deren Zugängigkeit für Jedermann) öffentlich. R.G. 
26. Ott. 85 (86, 21).

Auch die ohne Beschreibung veröffentlichte Zeichnung 
ist als öffentliche Druckschrift im Siune des §. 2 anzu
sehen. Da nach Ansicht der Kommiffion (22. April 77) 
eine Erfindung als neu nicht zu behandeln ist, wenn 
dieselbe in einer für die Sachkundigen alle erheblichen 
Punkte klarlegenden Weise durch Druckschriften des Jn- 
und Auslandes bereits veröffentlicht ist, so kann eine 
solche Veröffentlichung auch durch Zeichnungen oder Ab
bildungen ohne weitere Erläuterungen geschehen; denn es 
kommt, wie auch bei jeder Veröffentlichung, durch wört
liche Beschreibung nur darauf an, daß die Abbildungen ?c. 
so deutlich sind, daß sie die Benutzung durch andere 
Sachverständige ermöglichen. P.A. 15. April 80, R.G. 
6. April 81 (81, 148). In welcher Sprache, an welchem 
Orte der Welt, in welchem Umfange eine Schrift erschienen 
resp, verbreitet ist, ob sie verkäuflich ist oder nickt, bleibt
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unerheblich. Ausländische Druckschriften gelten, falls sie 
dem Inländer nicht zugängig, nicht für öffentlich, wohl 
aber sind ausländische Patentschriften stets öffentlich; — 
mit Ausnahme der älteren, d. i. vor denr Gesetz vorn 
11. Ian. 71 in nur geringer Zahl herausgegebeneu 
amerikanischen Patentschriften: P A. 26. Mürz 82 (70) 
li. 7. Juli 79 (477), R.G. 21. Mai 88, P.A. 28. Sept. 
83 (297). Insbesondere enthalten die Patentschriften der 
Vereinigten Staaten Nordamerikas grundsätzlich eine so 
genaue Beschreibung der patentirten Erfindung, das; 
danach die Benutzung durch andere Sachverständige 
möglich erscheint. R.G. 22. Mai 80, P.A. 4. Sept. 79 
(80, 137). Gedruckte Circulare brauchen nicht noth
wendig öffentlich zu sein, sind aber als öffentliche Druck
schriften anzuiehen, wenn sie eine ausreichende Be
schreibung der Crfindung geben und in der Absicht ver 
breitet werden, die Erfindung zur allgemeinen Kenntnis; 
zu bringen. P.A. 2. Nov. 82 (88, 86). Bekanntmachung 
nach § 23 begründet der Regel nach eine öffentliche 
Druckschrift nicht. P.A. 26. Olt. 79 (657), R.G. 20. Mai 
81 (216).

Nach der Praxis des Patentamts wirkt die frühere 
Bekanntmachung eines als Gebrauchsmuster eilige 
meldeten und eingetragenen, spater zur Patentirnng au- 
gemeldeten Gegenstandes nur für den Fall patenthindernd, 
daß aus der sachlichen Kennzeichnung des veröffentlichten 
Titels des Gebrauchsmusters die Identität zu entnehmen 
ist. Cs empfiehlt sich daher für den Patentsucher, ge
eigneten Falles die Anmeldungen gleichzeitig zu bewirken.

4 Nm zu vermeiden, daß die Ergebnisse der wichtigen 
Erfindnngsperiode, wie sie in der Mitte des gegen 
wärtigen Jahrhunderts zu Tage getreten, bereits jetzt zum 
Gegenstände neuer Ersindung gemacht und daß anderer- 
setts bei Prüfung der Anmeldungen aus ihre Neuheit 
nicht in zu weiter Ferne zurückliegende Druck 
schriften durch geforscht wurden, iü am Vorschlag der


